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Antrag Nr. 36  zum Verbandstag 2010 
 
 

ANTRAGSSTELLER: BLV-NRW - Spielausschuss 
 
 

Der Verbandstag möge die Änderung des § 48 Ziff. 1 der SpO beschließen: 
 

 
BISHERIGE FASSUNG 

1. Bei einer vereinbarten Nachverlegung über den 
Sonntag des Spielwochenendes hinaus hat der 
Heimverein den Staffelbetreuer bis zum 
Abgabetermin der Hinrunden-Vereinsrangliste 
von dem neuen Spieltermin zu unterrichten, bei 
später vereinbarten Nachverlegung unverzüglich 
nach Einigung über die Nichteinhaltung des 
Verbandstermins sowie bei Änderung eines 
bisher vereinbarten Nachverlegungstermins. 
 
Weiterhin ist der Heimverein verpflichtet, 
Vorverlegungen von Spielen vor den  
1. Hinrunden bzw. 1. Rückrundenspieltag 
(siehe auch § 40 Ziff. 8) dem STB zu melden. 

VORGESCHLAGENE NEUE FASSUNG 

1. Bei einer vereinbarten Nachverlegung über den 
Sonntag des Spielwochenendes hinaus hat der 
Heimverein den Staffelbetreuer bis zum 
Abgabetermin der Hinrunden-Vereinsrangliste 
vom neuen Spieltermin zu unterrichten, bei einer 
später vereinbarten Nachverlegung 
unverzüglich nach Einigung über die 
Nichteinhaltung des Verbandstermins sowie bei 
Änderung eines bisher vereinbarten 
Nachverlegungstermins. 
 
Weiterhin ist der Heimverein verpflichtet, 
Vorverlegungen von Spielen vor den  
1. Hinrunden bzw. 1. Rückrundenspieltag 
(siehe auch § 40 Ziff. 8) dem STB zu melden. 
 
Zur Meldepflicht im Online-Ergebnisdienst 
siehe auch Anl. 7 Ziff. 14. 
 

 
Begründung:  Hinweis auf die Informationspflicht über den Kroton-Kommentar 
Inkrafttreten:   Sofort 
Ansprechpartner:  Sportwart 
 


